Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Rates der Stadt Wedel am Donnerstag, 25.01.2024 um
19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Tagesordnung:

Offentlicher Teil

1 Einwohnerfragestunde

1.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen

1.2 Aktuelle Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner

2 Offentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 21.12.2023

3 Nachbesetzung von Gremien

4 Vorstellung des Projektes "Respekt im Rat!" der Korber-Stiftung

5 Prasentation der PD-Organisationsempfehlung

6 Haushaltskonsolidierung MaBnahme Nr. A1.30 (lt. BV 2023/030-1)
Reduktion der Spielplatze von 45 auf 30 unter Berlicksichtigung der vorliegenden
Antrage

7 Neuformulierung und Neustrukturierung der strategischen Ziele ab 2024

8 Einflhrung einer Investitionspriorisierung ab 2025

9 Offentliche Mitteilungen und Anfragen

9.1 Stadtverordnung Uber Parkgebiihren auf offentlichen Verkehrsflachen der Stadt We-

del (Parkgebiihrenverordnung)
hier: Vorlage gem. § 55 Abs. 3 LVWG

9.2 Bericht der Verwaltung

9.3 Offentliche Anfragen

Voraussichtlich nichtoffentlicher Teil
10 Nichtoffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 21.12.2023

11 Nichtoffentliche Mitteilungen und Anfragen

1.1 Rechnungsprifung Beratungsunternehmen



11.2 Fragen zum Grundstick Xella (Ytong) aus dem Rat am 21.12.2023
11.3 Bericht der Verwaltung

11.4 Nichtoffentliche Anfragen

Offentlicher Teil

12 Unterrichtung der Offentlichkeit

gez. Julian Fresch F.d.R.:
Stadtprasident Kirsten Gragert
Hinweis:

Die offentlichen Unterlagen zur Sitzung des Rates liegen ab Montag vor dem Sitzungstermin
zur Einsichtnahme in der Stadtbucherei aus und konnen auf der Internetseite der Stadt Wedel
www.wedel.de eingesehen werden.



http://www.wedel.de

offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE

Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Geschaftszeichen Datum

1-60/ Dre 08.12.2023 BV/2023/165-3
Beratungsfolge Zustandigkeit Termine

Rat der Stadt Wedel Entscheidung 21.12.2023

Haushaltskonsolidierung MaBhahme Nr. A1.30 (It. BV 2023/030-1)
Reduktion der Spielplatze von 45 auf 30 unter Beriicksichtigung der

vorliegenden Antrage

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschlieBt, dass zur Entscheidungsfindung fur die SchlieBung von 15
Spielplatzen folgende Sachverhalte ermittelt werden:

- Datenerhebung der potenziellen Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im jeweiligen Umkreis der
Spielplatze
- Quantitative QR-Code-Abfrage auf den Spielplatzen mit Hilfe geschlossener Fragen zu

Nutzungshaufigkeit
- Beteiligung des Jugendbeirats, des Kinderparlaments und der Spielplatzpaten
- Kostencontrolling des Bauhofs, das Aussage uber die lfd. Kosten jedes Spielplatzes in Wedel

trifft.
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Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses

(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Handlungsfeld 1/ Bildung, Kultur und Sport

Die Stadt schafft ein vielfaltiges und attraktives Sportangebot.

2. MaBnahmen und Kennzahlen fir die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Wedel hat im Vergleich zu anderen Stadten im Kreis Pinneberg eine hohe Anzahl an Spielplatzen.
Diese sind allerdings in der Flache eher klein. Durch eine Reduzierung der Anzahl soll die
Aufenthaltsqualitat an den verbleibenden Standorten gesteigert und die Aufwendungen fur die
Pflege und den Erhalt der Spielplatze gesenkt werden. Um eine Basis zur Entscheidungsfindung zu
ermoglichen und gleichzeitig ein nachfrageorientiertes und attraktives Spielplatzangebot zu
erhalten, ist eine Spielleitplanung ein geeignetes Instrument. Diese baut bereits bei der Erstellung
auf einer moglichst breiten Beteiligung auf, wie sie auch im § 47f der GO gefordert ist. Das Ergebnis
dieses transparenten Verfahrens ist ein Kriterienkatalog als Entscheidungsgrundlage fur die
weiteren Schritte.

Fur die externe Unterstlitzung bei qualifizierten und nachhaltigen Erarbeitung einer
Spielleitplanung durch ein externes Unternehmen ist ein zusatzlicher finanzieller Aufwand in Hohe
ca. 60.000 € zu veranschlagen.

Zusatzliche stadtische Personalressourcen sind im Fachbereich Bauen und Umwelt, dem Fachdienst
Einwohnerservice sowie im Fachdienst Kinder, Jugend und Familie erforderlich.

Eine faktische Einsparung durch einen verringerten Pflegebedarf wird im Produkt Bauhof
abgebildet. Diese entsteht allerdings erst nach Umsetzung der Entscheidung uber die Reduzierung
der Spielplatze.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Die SchlieBung von Spielplatzen birgt aufgrund des Eingriffs in die Lebenswelt von Kindern und
ihren Familien emotionales Potential und bedeutet auch faktisch eine Einschrankung der
Spielmoglichkeiten. Eine moglichst groRe Objektivierung durch die Entwicklung
beteiligungsbasierter Kriterien schafft Transparenz und erleichtert das Verstehen von
Entscheidungen.

Spielleitplanung berlicksichtigt neben den vorhandenen offentlichen kommunalen Spielflachen
ebenso offentliche Flachen als Spielgelegenheiten (z.B. Rathausvorplatz, Skaterbahn, Elbstrand,
Parks, Siedlungsrander und Brachflachen).

Dadurch kann uber die schlichte SchlieBung hinaus ein attraktives und nachfrageorientiertes
Gesamtkonzept der Wedeler Spielflachen fur Kinder und ihre Familien entstehen.

Erganzung fur die Sitzung des Rates:
Aufgrund angeregter Diskussion im BKS und diverser offener Fragen erfolgte eine Anpassung des
Beschlussvorschlages.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Alternative 1: Mit dem ausschlieBlichen Fokus auf die 44 vorhandenen kommunalen offentlichen
Spielplatze konnte als Alternative, mit externer Unterstutzung, verwaltungsseits ein
kriterienbasiertes Spielplatzkonzept erarbeitet werden. Kriterien konnten hier auf Basis von
quantitativen Befragungen unter Beriicksichtigung offener Fragestellungen und ohne
Ergebnisdiskussion vorgelegt werden. Die zusatzliche Beteiligung des Kinderparlamentes und der
Spielplatzpaten finden dann ebenfalls statt. Die Kosten fur den stadtischen Haushalt wirden ca.
20.000,- € betragen. Zusatzliche stadtische Personalressourcen sind im Fachbereich Bauen und
Umwelt, im Einwohnermeldeamt und im Fachdienst Kinder, Jugend und Familie in groBerem
Umfang erforderlich.

Alternative 2: Alternativ zu einer Spielleitplanung und einem Spielplatzkonzept konnte eine
Ermittlung folgender Sachverhalte zur Entscheidungsfindung fur die SchlieBung von 15 Spielplatzen
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erarbeitet werden:

¢ Datenerhebung der potentiellen Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im jeweiligen Umkreis der
Spielplatze
e (Quantitative QR-Code- Abfrage auf den Spielplatzen mit Hilfe geschlossener Fragen zur
Nutzungshaufigkeit
Zusatzliche stadtische Personalressourcen sind im Einwohnermeldeamt und im Fachdienst Kinder,
Jugend und Familie in geringem Umfang erforderlich. Eine umfangliche Beteiligung der Kinder ist in
dieser Alternative nicht vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja [ nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [ teilweise [X] nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: X ja [ ] nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

= nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

Kompensationen sind erst nach der SchlieBung von Spielplatzen durch die Verringerung des Pflegeaufwands
Zu erwarten.

Ergebnisplan

Ertrage / Aufwendungen 2023 alt | 2023 neu 2024 2025 2026 2027 ff.

in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschiisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*®

Aufwendungen* 60.000

Saldo (E-A) 60.000

Investition 2023 alt | 2023 neu | 2024 | 2025 | 2026 2027 ff.
in EURO

Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n
Keine



offentlich

Verantwortlich:
Fachdienst Finanzen

BESCHLUSSVORLAGE

Geschaftszeichen Datum
3-205/Lustig 16.01.2024 BV/2023/158--1
| Beratungsfolge | Zusténdigkeit | Termine

Neuformulierung und Neustrukturierung der strategischen Ziele ab

2024

Beschlussvorschlag:
Der Der Rat beschlielt,

1. die strategischen Ziele der Stadt Wedel erhalten ab 2024 folgende Fassung:

Handlungsfeld 1 (Bildung, Kultur und Sport)

Wedel hat Bildungseinrichtungen entsprechend des Bedarfs.
Die Stadt hat ein vielféltiges Sportangebot.

Wedel hat ein vielféltiges kulturelles Angebot.

Handlungsfeld 2 (Umwelt und Klimaschutz)
Wedel schitzt Klima und Umwelt.

Handlungsfeld 3 (Stadtentwicklung)

Wedel fordert den Wohnungsbau entsprechend des Bedarfs.
Wedel hat einen ausgewogenen Verkehrsmix.

Wedel hat lebenswerte Quartiere.

Handlungsfeld 4 (Familie und Soziales)

Wedel hat eine soziale Infrastruktur, die Teilnahme ermdglicht.
Die Stadt fordert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

In Wedel finden alle Generationen Beachtung.

Handlungsfeld 5 (Wirtschaft)
Die Attraktivitat des Wirtschaftsstandortes Wedel ist hoch.

Handlungsfeld 6 (Transparenz und Beteiligung)
In Wedel werden Entscheidungen der Politik transparent getroffen.

Handlungsfeld 7 (Zukunftsfahigkeit der Stadtverwaltung)
Die Stadtverwaltung ist eine moderne und effiziente Dienstleisterin.
Die Stadtverwaltung ist eine attraktive Arbeitgeberin.

Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
Leistungserweiterungen missen haushalterisch gegenfinanziert sein.
Der stadtische Haushalt ist dauerhaft genehmigungsfrei.

Die Handlungsfelder 2 (Umwelt und Klimaschutz), 6 (Transparenz und Beteiligung) sowie 8
(Finanzielle Handlungsfahigkeit) sind bei allen Gremienentscheidungen zu berucksichtigen.

Die strategischen Ziele aus diesen 3 Handlungsfeldern sind Gibergeordnete Ziele und damit
immer ,aktiv".
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Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

Der Beschluss betrifft alle strategischen Ziele, da die seit 2020 giiltigen Ziele Uberarbeitet werden.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Wedeler Steuerungskreislauf sieht vor, die strategischen Ziele fir die Stadt Wedel am Anfang
einer jeden Wahlperiode zu tberprufen und ggf. neu festzulegen.

Nach der Kommunalwahl 2023 hatte die Verwaltung zunachst gemeinsam mit Herrn Dr. Mller-Elmau
vom Institut fr Public Management intern Vorschlage fur die Formulierung der strategischen Ziele ab
2024 ausgearbeitet.

Diese Vorschlage wurden von Mitgliedern des Rates auf einem Workshop am 23. und 24. September
2023 ausfiihrlich diskutiert und Uberarbeitet. Ziel des Workshops war es, einen Beschlussvorschlag
fur die Entscheidung des Rates zu den strategischen Zielen zu erarbeiten.

Daraus sind die unter der Nummer 1 des Beschlussvorschlags aufgefiihrten Formulierungen
entstanden. Wichtig war den Teilnehmenden des Workshops, eine auf die Zukunft gerichtete
Formulierung zu finden, die das angestrebte Ziel in seinem zukinftigen IST-Zustand darstellt.

Ferner wurde im Verlaufe der Diskussion auch die Anzahl der strategischen Ziele reduziert. Einige
der bisherigen Ziele erfullten nicht die Anforderungen an ein strategisches Ziel. Durch die
Neuformulierung ist jetzt eine Fokussierung auf strategische Ziele erfolgt.

Weiterhin wurde von den Teilnehmenden des Workshops festgelegt, dass zuklnftig die
Handlungsfelder 2 (Umwelt und Klimaschutz), 6 (Transparenz und Beteiligung) sowie 8 (Finanzielle
Handlungsfahigkeit) mit ihren strategischen Zielen bei jeder Gremienentscheidung beachtet werden
sollen. Dies bedeutet auch, dass verwaltungsseitig die Beschlussvorlagen entsprechend anzupassen
sind, um den Gremienmitgliedern schnell einen Uberblick zu geben, in wie weit neben der rein
fachlichen Entscheidung auch Auswirkungen fir die 3 Handlungsfelder bestehen. Diesem Gedanken
wird mit der Nummer 2 des Beschlussvorschlages Rechnung getragen.

Auf dem Workshop wurde auch festgestellt, dass nicht alle strategischen Ziele innerhalb eines Jahres
in gleichem MalR3e im Fokus der Bemiihungen stehen kénnen. Sowohl die finanziellen Ressourcen als
auch die personellen Mdglichkeiten fihren dazu, dass man ehrlicherweise nur eine gewisse Anzahl
von strategischen Zielen verfolgen kann. Deshalb sollen einige strategische Ziele flr das nachste
Jahr ,aktiv gestellt werden. Das bedeutet, dass der Fokus der Bemihungen in der Umsetzung dieser
strategischen Ziele steht. Soweit sich die Stadt Wedel zu einem spéteren Zeitpunkt finanziell erholt
hat, konnten freie Mittel vordringlich fur die Umsetzung dieser Ziele verwendet werden.

Mehrheitlich sprachen sich die Teilnehmenden dafir aus, in jedem Falle die Ziele aus den
Handlungsfeldern 2 (Umwelt und Klimaschutz), 6 (Transparenz und Beteiligung) sowie 8 (Finanzielle
Handlungsfahigkeit) zu aktiven strategischen Ziele zu machen, da diese Ziele bei jeder Entscheidung
der Gremien eine Rolle spielen.

Dartber hinaus sollten 3 weitere strategische Ziele fiir das nachste Jahr ,aktiv gestellt”. Dazu haben
die teilnehmenden Ratsmitglieder personlich jeweils 3 strategische Ziele ausgewahlt. Aus der daraus
entstandenen Reihenfolge wurden die 3 Ziele mit den meisten Punkten ausgewahlt.

Dies sind in der Nummer 3 des Beschlussvorschlages aufgefuhrt. Es ist vorgesehen, die 3
zusatzlichen aktiven strategischen Ziele einmal jahrlich durch den Rat festlegen zu lassen.

Diese Festlegung der aktiven strategischen Ziele hat auch Auswirkungen auf die
Investitionspriorisierung (vgl. BV/2023/159).
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Eine Gesamtibersicht der vorgeschlagenen zukinftigen strategischen Ziele ist dieser
Beschlussvorlage als Anlage 1 beigefligt.

Fur alle strategischen Ziele sollen ferner Kennzahlen festgelegt werden, die den Grad der
Zielerreichung ablesbar machen. Hierzu wurden auf dem Workshop eine Reihe von Vorschlagen
gemacht. Diese sind als Anlage 2 beigefugt. Aktuell wird von der Verwaltung geprift, welche
Kennzahlen gut erfassbar und regelmafig darstellbar sind. Weiterhin muss bei einigen strategischen
Zielen noch die Anzahl der Kennzahlen insgesamt reduziert werden. Hier wird verwaltungsseitig ein
Vorschlag fur den Rat ausgearbeitet.

Der in der vergangenen Legislaturperiode eingerichtete Lenkungsausschuss hatte gemeinsam mit Dr.
Muller-EImau den als Anlage 3 beigefugten Terminfahrplan fir die Zeit und Aufgabenplanung
erarbeitet. Dieser stellt die verschiedenen Schritte innerhalb des Wedeler Steuerungskreislaufes dar.

Die darin enthaltenen Analysen zur Zielerreichung kdnnen friihestens ab 2025 fir die in dieser
Beschlussvorlage vorgeschlagenen strategischen Ziele ab 2024 erstellt werden. Es wére jedoch
sinnvoll, im Rahmen einer Strategieklausur des Rates Ende Marz die Handlungsschwerpunkte fir
den Haushalt 2025 festzulegen. Die Ergebnisse der Strategieklausur werden dem HFA und Rat
anschliel3end zur Diskussion und Entscheidung vorgelegt.

Parallel dazu entwickelt die Verwaltung einen ersten Vorschlag fur die Investitionspriorisierung fiir das
Folgejahr (vergl. Auch BV/2023/159). Dieser wird ebenfalls mit dem Rat im Vorwege diskutiert und
dient ebenso wie die Ergebnisse der Strategieklausur als politische Vorgabe an die Verwaltung fur die
Aufstellung des Haushaltsentwurfes.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die von den Ratsmitgliedern ausgearbeiteten Vorschlage fur
die strategischen Ziele in der vorgeschlagenen Form Glbernommen werden sollten.

Die Vorschlage wurden von den anwesenden Ratsmitgliedern gemeinsam erarbeitet und jeweils mit
grolRen Mehrheiten so festgelegt. Die Formulierungen sind im Vergleich zu denen aus dem Jahr 2019
noch einmal nachgescharft worden. Hierdurch konnte die Gesamtzahl der strategischen Ziele
reduziert werden, was die Wahrscheinlichkeit erhoht, dass die Ziele umgesetzt werden kénnen.

Die jahrliche Fokussierung (,aktiv geschaltet®) auf insgesamt 7 strategische Ziele wird aus Sicht der
Verwaltung dazu beitragen, dass die vorhandenen Ressourcen zielgerichteter verwendet werden. In
den Jahren zuvor wurde versucht, alle strategischen Ziele gleichwertig zu betrachten. Da jedoch
sowohl die finanziellen als auch die personellen Moglichkeiten sehr begrenzt sind, sollte von diesem
,Giel3kannenprinzip“ zukunftig Abstand genommen werden. Eine Fokussierung auf einige
strategische Ziele bedeutet nicht, dass alle anderen Ziele unwichtig sind. Aber es bietet die
Mdglichkeit, zumindest bei einigen strategischen Zielen etwas zu bewegen. Das GieRkannenprinzip
hat in der Vergangenheit dafiir gesorgt, dass bei keinem strategischen Ziel effektiv messbar etwas
passiert.

Aus Sicht der Verwaltung kénnen Kennzahlen nur dann die Zielerreichung abbilden, wenn sie auch
Uber einen langeren Zeitraum erhoben werden. Daher ist eine Festlegung von Kennzahlen fir die
nachsten Jahre notwendig. In der Vergangenheit wurden Kennzahlen haufiger von Jahr zu Jahr
verandert, was dazu fuhrte, dass keine Entwicklung eines Ziels ablesbar war. Hier ist also ein
Umdenken notwendig. Um sinnvolle Kennzahlen festzulegen ist eine Rickkopplung innerhalb der
Verwaltung (und ggf. auch Nachforschungen beim Statistischen Landesamt oder Bundesamt)
notwendig. Ferner sollten nicht zu viele Kennzahlen erhoben werden, um den Gremienmitgliedern
jederzeit einen Uberblick geben zu kdonnen und keine Datenfriedhéfe zu erzeugen.

Die Kennzahlenerhebung wird erstmalig sehr aufwendig werden. Es ist geplant, die Kennzahlen im
Haushaltsplan abzubilden und auch im zuklnftig einzufihrenden Berichtswesen regelmafRig zu
aktualisieren.
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Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Es besteht die Moglichkeit, die strategischen Ziele in der aktuell beschlossenen Form unverandert
beizubehalten. Verwaltungsseitig wird hier das Problem gesehen, dass ohne eine jahrliche
Fokussierung der Bemuihungen die strategischen Ziele keine Auswirkung auf das Handeln aller
Beteiligten haben wird, weil der Bezug zum Haushalt fehlt. Genau genommen kdnnte man in diesem
Falle auch auf strategische Ziele verzichten. Hierdurch kénnten Kosten fiir Workshops und externe
Berater eingespart werden und personelle Kapazitaten in der Verwaltung anderweitig genutzt werden.

Das wirde bedeuten, dass man weiterhin immer nur auf aktuelle Ereignisse reagiert und keinen
grol3en langerfristig angelegten Plan fir Wedel verfolgt. Gerade in Zeiten knapper Mittel ist aber das
reine Reagieren auf aktuelle Probleme nicht zielfihrend, weil es perspektivisch immer teurer ist, als
vorausschauend zu handeln. Mit einem langerfristigen Plan (strategischen Zielen) lassen sich viele
Probleme friihzeitig besser und kostenginstiger 16sen. Hierflr ist es aber nicht nur notwendig, sich
auf strategische Ziele zu einigen, sondern man muss ggf. auch die Umsetzung von anderen Zielen
auf einen spateren Zeitpunkt vertagen.

Daher wird verwaltungsseitig empfohlen, die erarbeiteten strategischen Ziele zu beschlieRen und das
Verwaltungshandeln danach auszurichten.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [ija X nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [teilweise [X] nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: [1ja X nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

L] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Ergebnisplan
Ertrage / Aufwendungen 2023 alt | 2023 neu 2024 2025 2026 2027 ff.
in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*
Aufwendungen®
Saldo (E-A)

Investition 2023 alt | 2023 neu | 2024 | 2025 | 2026 2027 ff.
in EURO

Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n

Anlage1_strategische Ziele ab 2024
Anlage2_KennzahlenHF1
Anlage2_KennzahlenHF2
Anlage2_KennzahlenHF3
Anlage2_KennzahlenHF4
Anlage2_KennzahlenHF5
Anlage2_KennzahlenHF6
Anlage2_KennzahlenHF7
Anlage2_KennzahlenHF8

OV ONOUTNA WN =
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10  Anlage3_ZeitundAufgabenplanung



Handlungs-

feld atve
Strategisches | Wedel hat Bildungseinrichtungen | Wedel fordert den Wohnungsbau Wedel hat e].n © so.21ale : Die Attraktivitat des Die Stadt Wedel ist eine moderne
: Infrastruktur, die Teilnahme Wirtschaftsstandortes Wedel . . . .
Ziel entsprechend des Bedarfs entsprechend dem Bedarf. o ; und effiziente Dienstleisterin
ermoglicht. ist hoch.
Strategisches Die Stadt hat ein vielfaltiges Wedel hat einen ausgewogenen D € Staqt fordert c'h.e Die Stadt Wedel ist ein
. . Vereinbarkeit von Familie und . :
Ziel Sportangebot Verkehrsmix. Beruf attraktiver Arbeitgeber
Strategisches Wedel hat ein vielfaltiges Wedel hat lebenswerte In Wedel finden alle
Ziel kulturelles Angebot Quartiere. Generationen Beachtung.
HF 8 Finanzielle Handlungsfahigkeit
Leistungserweiterungen mussen haushalterisch gegenfinanziert sein.
Der stadtische Haushalt istdauerhaft genehmigungsfrei.
HF 6 Transparenz und Beteiligung
In Wedel werden Entscheidungen der Politik transparent getroffen.
HF 2 Umwelt und Klimaschutz

Wedel schitzt Klima und Umwelt




Handlungsfeld 1

. Kennzahl Zielwerte 2028 Bemerkun
Bildung, Kultur und Sport g
Wedel hat Bildungseinrichtungen . . .
entsprechend des Bedarfs AAG der Schulen max. 50 %
IT-Bedarfdeckung lt. MEK 100%
der Schulen
Warteliste lgnger als 1 Monat 0 Kinder
in SKB
Warteliste Kita
Auslastungsgrad freiwillige 50%
Einrichtungen (VHS, MusikS) ?
Die Stadt hat ein vielfaltiges )
S s Auslastungsgrad 80%
Zufriedenheit Sportanlagen 70%
Anzahl der verschiedenen 8
Sportanlagen
Wedel hat ein vielfaltiges kulturelles| Auslastungsgrad fur alle
o 60%
Angebot Einrichtungen
Auslastungsgrad eigene
o 60%
Einrichtungen
Auslastungsgrad fremde
- 60%
Einrichtungen
80 % sollen mit 2
Zufriedenheitsindex oder besser
bewerten
Anzahl d.er kulturellen XXX
Einrichtungen
Besucherzah'l. als absolute XXX
GroRe




Handlungsfeld 2

Umwelt und Klimaschutz

Kennzahl

Zielwerte 2028

Bemerkung

Wedel schutzt Klima und
Umwelt.

Anteil Schutz- und
Kompensationsflachen

60%

Anzahl lfd.
SchutzmaBnahmen

CO2-Bilanzierung der eigenen
Gebaude / Flachen/Anlagen

0 bis zum Jahr 2035

Biodiversitatskennzahlen




Handlungsfeld 3

Stadtentwicklung

Kennzahl

Zielwerte 2028

Bemerkung

Wedel fordert den

Anzahl neuer Wohneinheiten

Wohnungsbau entsprechend 20 WE
dem Bedarf.
Anteil barrierefreie
Wohnungen Neubauprojekte
Wedel hat einen auseewogenen Anteil StraBen, die auf neuen
'g s Verkehrsstandard umgebaut 30%
Verkehrsmix.
wurden
Anteil StraBen mit Tempo 30 60 %
im Stadtgebiet 0
Personenkilometer OPNV 2028 > 2023
Anzahl offentlicher 2028 > 2023

Ladesaulen

Kennzahlen aus
Mobilitatskonzept

Wedel hat lebenswerte
Quartiere.

Anteil Alten-WG's

Kriterien nachtraglich
erarbeiten (z.B.
Zufriedenheitsindex,
Grunflachen,
Infrastrukturabdeckung,
Leerstande, ...)




Handlungsfeld 4

Kennzahl Zielwerte 2028 Bemerkung

Familie und Soziales

Wedel hat eine soziale Infrastruktur,

T [ [ Anzahl sozialer Einrichtungen 10

Auslastungsgrad sozialer

Einrichtungen 60%
Die Stadt fordert die Vereinbarkeit Kita-Betreuungsquote
s 90%
von Familie und Beruf Elementar
Kita-Betreuungsquote Krippe 60%
SKB Betreuungsquote 90%

In Wedel finden alle Generationen

Anteil/Anzahl "Alten-WG"
Beachtung.




Handlungsfeld 5
Wirtschaft

Kennzahl Zielwerte 2028 Bemerkung Ideenspeicher

Die Attraktivitat des Vernetzung

. Anzahl sv-pflichti

Wirtschaftsstandortes Wedel nza l.s.v pflichtig Fachhochschule mit
; Arbeitsplatze (Menge) ..
ist hoch. Grunderzentrum

Anzahl Unternehmen je
Cluster (Diversivitat), z.B.
Medizintechnik,
Maschinenbau, Pharma,
Tourismus....

Gewerbesteuer je Einwohner

Anzahl
Unternehmensanfragen

Belegung von stadtischen
Gewerbeflachen

Anzahl der Neuansiedlungen
pro Jahr

Anbindung,

Infrastrukturqualitat Auslastung, ...




Handlungsfeld 6
Kennzahl Zielwerte 2028 Bemerkung

Transparenz und Beteiligung

Anzahl Burgerveranstaltungen
zu wesentlichen 100%
Entscheidungen

In Wedel werden Entscheidungen
der Politik transparent getroffen.

Anzahl Teilnehmende an

Burgerveranstaltungen 20
Befragungsindex zur
Transparenz
Anzahl der Sitzungen / 120%
Durchschnitt LK-Kommunen °
Anzahl P ittei /
nzahl Pressemitteilungen 100%

Vorjahr




Handlungsfeld 7

Zukunftsfahigkeit der
Stadtverwaltung

Kennzahl

Zielwerte
2028

Bemerkung

Ideenspeicher

Die Stadt Wedel ist eine
moderne und effiziente
Dienstleisterin

Anteil der onlinefahigen DL,
die online sind

>95%

MaBnahme:
Beschwerde-Email
einrichten, ggf.
automatisierte BOT
Antworten ??

Anteil Amter mit Moglichkeit
zur Onlinetermin-
vereinbarungen

>50%

Anteil medienbruchfreier
Prozesse

< 30%

Reaktionszeit
Beschwerdemanagement

MaBnahme:
Beschwerde-Email
einrichten, ggf.
automatisierte BOT
Antworten 7?

Bearbeitungsdauer
Beschwerden

Abbruchraten und
Verweildauer Homepage

Anteil der wesentlichen
Produkte, die nach dem
Wedeler Steuerungs-
kreislauf geplant und
bewirtschaftet wurden

100%

Anteil Beschlussvorlagen, die
"neuen” Standards
entsprechen

>90%

Zu Transparenz

Die Stadt Wedel ist ein attraktiver
Arbeitgeber

Stellenbesetzungsquote
(Mitarbeitergewinnung)

>90%

Anteil innerhalb 6 Monate
erfolgreich qualifizierter
Quereinsteiger*innen

100%

Fluktuationsrate Allgemein
binnen Jahresfrist (MA-
Bindung)

<25%

Fluktuationsrate
Quereinsteiger binnen
Jahresfrist (MA-Bindung)

<25%

Zufriedenheitsindex gesamt

>7,5

Zufriedenheitsindex
Standardabweichung

<0,2

360°-Feedback




Handlungsfeld 8

Finanzielle Handlungsfahigkeit

Kennzahl

Zielwerte 2028

Bemerkung

Leistungserweiterungen mussen

Kosten Leistungserweiterung -

haushalterisch gegenfinanziert : ) 0€
; Gegenfinanzierung
sein.
Der stadtische Ha.UShalt ]St. Materieller HH-Ausgleich 100%
dauerhaft genehmigungsfrei.
Tilgung von
Investitionskrediten aus 100%

eigenen Mitteln

Rucklagen aus
Jahresergebnissen

> 10 % des jahrlichen

(Ausgleichsrucklage ab 2024 Haushaltsvolumens
Prufen, ob dies in
erforderliche die BV mit
. . . 100%
Fordermittelaquise aufgenommen

werden kann
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offentlich
Verantwortlich: BESCHLUSSVORLAGE

Fachdienst Finanzen

Geschaftszeichen Datum

3-205/Lu 09.11.2023 BV/2023/159
Beratungsfolge Zustandigkeit Termine
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 15.01.2024
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 25.01.2024

Einflihrung einer Investitionspriorisierung ab 2025

Beschlussvorschlag:
Der Rat beschlieBt,

ab dem Haushaltsjahr 2025 jahrlich ein Gesamtinvestitionsbudget festzulegen und ein 4-stufiges
Verfahren fur die Priorisierung der Investitionen einzufiihren.



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2023/159

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

Der Beschluss hat Auswirkungen auf alle strategischen Ziele der Stadt Wedel.

Darstellung des Sachverhaltes

Seit vielen Jahren werden mehr Investitionen in den Haushalt der Stadt Wedel eingestellt, als
personell und finanziell umgesetzt werden konnen. Diese Vorgehensweise wurde in den letzten
Jahren mehrfach vom Innenministerium bei der Genehmigung des Haushaltes kritisiert. RegelmaRig
mussten die vorgesehenen Investitionen reduziert werden, weil die Gesamtsumme aus Sicht des
Ministeriums zu hoch war und aus personellen Grinden nicht genug Investitionen umgesetzt werden
konnten, um die vorgesehene Umsetzungsquote von 60 % zu erreichen.

Daher wurde nach Losungswegen gesucht.

Gemeinsam mit Herrn Dr. Miller-Elmau vom Institut fur Public Management aus Berlin wurde das
von ihm entwickelte 2-geteilte System der Investitionspriorisierung diskutiert und flr Wedel
angepasst. Die Investitionpriorisierung wurde in der Vergangenheit bereits mit dem
Lenkungsausschuss diskutiert und ebenfalls auf dem Workshop des Rates am 23. + 24. September
2023 vorgestellt und von den anwesenden Ratsmitgliedern als zielfuhrend bewertet.

In der ersten Stufe des Systems wird das Gesamt-Investitionsbudget ab 2025 festgelegt. (Fiir 2024
ist keine Investitionspriorisierung vorgesehen, da fiur das Jahr 2024 bereits alle Mittel durch
InvestitionsmaBnahmen gebunden sind, die bereits in 2023 oder davor begonnen haben.)

Die Basis fur die Investitionspriorisierung ab 2025 bilden die jahrlichen Abschreibungen der Stadt
Wedel. Diese werden mit einer sogenannten Reinvestitionsquote (RIQ) multipliziert.

Diese Quote ergibt sich aus 3 Komponenten:
e der Zusammensetzung des Anlagevermogens
e dem durchschnittlichen Alter des Anlagevermdgens und
¢ einer Einschatzung der mittleren Preissteigerung zur Wiederbeschaffung eines Anlagegutes

Hieraus ergibt sich aktuell ein Wert von ca. 211 %. Mit diesem wird die Summe der
Gesamtabschreibungen multipliziert. Das Ergebnis ist der Wert, der in der Folge als
Gesamtinvestitionsbudget zur Verfligung steht.

Eine Beispielrechnung ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefugt. Hierin betragt das
Gesamtinvestitionsbudget fur das Jahr 2025 12.140.518 €.

Da in der Regel immer mehr Investitionen vorgesehen als Geldmittel vorhanden sind, geht es in der
zweiten Stufe darum, festzulegen, in welcher Reihenfolge die anstehenden Investitionen
abgearbeitet werden sollen. Es bedeutet auch, dass nicht alle gewiinschten Investitionen im Jahr
2025 Berlicksichtigung finden konnen und deshalb zu einem spateren Zeitpunkt umgesetzt werden.

Deshalb ist es notwendig die Investitionen zu priorisieren und damit in eine Reihenfolge zu bringen.
Um allen Investitionen die gleichen Chancen einzuraumen und ein nachvollziehbares und
transparentes Verfahren zu entwickeln, erfolgt die Umsetzung in 4 Schritten. Die jeweiligen
Schritte flieBen mit einer unterschiedlichen Gewichtung in den Gesamtprozess ein. Je weniger
Punkte eine Investition insgesamt erhalt, desto weiter oben steht die Investition auf der Liste.

e 1. Schritt: Erfullung gesetzlicher Vorgaben (Gewichtung 20 %)
e 2. Schritt: Anlagezustand nach Anlagenabnutzungsgrad (Gewichtung 15 %)
e 3. Schritt: fachliche Einschatzung durch die Verwaltung (Gewichtung 15 %)
e 4. Schritt: strategisch-politische Bedeutung (Gewichtung 50 %)



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2023/159

Im ersten Schritt wird die Erfiillung gesetzlicher Vorgaben bewertet (Anlage 2). Wenn gesetzliche
Vorgaben nicht erflillt werden (z.B. der Brandschutz nicht gewahrleistet ist und Menschenleben in
Gefahr sein konnte) ist die jeweilige Investition automatisch mit 1 zu bewerten.

Sind anstehende Gesetzesanderungen nicht berlcksichtigt oder gesetzliche Vorgaben nur
mangelhaft umgesetzt, wird mit 3,5 Punkten bewertet. Dies ware zum Beispiel der Fall, wenn die
Berufsgenossenschaft die Stadt Wedel auffordert, einen Zustand zu verandern, die Einrichtung aber
bis auf weiteren geoffnet bleiben kann.

Wenn die gesetzlichen Vorgaben erfiillt sind, werden 6 Punkte vergeben.

Im zweiten Schritt wird der Anlagenzustand nach dem Anlagenabnutzungsgrad bewertet. Je
nach Alter und buchhalterischer Abnutzung der Anlage werden Punkte vergeben (Anlage 3). Je
jlinger eine Anlage ist, desto geringer ist der Abnutzungsgrad und desto hoher ist die zu vergebende
Punktzahl.

Im dritten Schritt gibt die Verwaltung eine fachliche Einschatzung zur Investition ab.
(Anlage 4). Hierbei wird insbesondere dargestellt, wie der zustandige Fachdienst das Vorhaben
einschatzt. Diese Einschatzung erfolgt im Rahmen der Anmeldung der Investition zum Haushalt und
wird vom Fachdienst auch begriindet.

Im vierten Schritt gibt der Rat seine politisch-strategische Einschatzung ab. Diese lasst sich gut
aus den strategischen Zielen und der Entscheidung, welches Ziel im Folgejahr im Fokus stehen soll
ableiten; vgl. BV / 2023/158 (Anlage 5).

Jeder der 4 Schritte wird anschliefend entsprechend seiner Gewichtung bewertet und es entsteht
eine Gesamtbewertung einer InvestitionsmaBnahme. Aus dieser lasst sich die Reihenfolge der
InvestitionsmaBnahmen ablesen. Je geringer die Punktzahl ist, desto weiter oben in der Liste steht
die Investition.

Ausnahme ist hier die Bewertung einer MaBnahme im ersten Schritt (Erfullung gesetzlicher
Aufgaben) mit nur einem Punkt. Da gesetzliche Vorgaben immer einzuhalten sind, muss eine
MaBnahme, die die gesetzlichen Vorgaben aktuell nicht erfiillt, automatisch an die Spitze aller
InvestitionsmaBnahmen gestellt werden, unabhangig davon, wie viele Punkte die MaBnahme in den
anderen drei Schritten erhalten hat.

Anschliefend konnen aus der Liste so viele InvestitionsmaBnahmen in den Haushalt 2025 ff.
aufgenommen werden, bis das fur 2025 vorgesehene Budget (vgl. Stufe 1) ausgeschopft ist.
Alle weiteren InvestitionsmaBnahmen konnen erst zu einem spateren Zeitpunkt umgesetzt werden.

Ein vereinfachtes Beispiel ist dieser Vorlage als Anlage 6a - 6c beigefiigt.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Nachweislich werden der Stadt Wedel auch in den Folgejahren nicht die personellen und
finanziellen Moglichkeiten zur Verfligung stehen, alle geplanten und winschenswerten Investitionen
zum gleichen Zeitpunkt umzusetzen. Daher ist es notwendig, ein klares und auch uber mehrere
Jahre tragfahiges System aufzustellen, mit dem festgelegt wird, wann mit welcher Investition
begonnen werden kann.

Mit der vorgeschlagenen Investitionspriorisierung erhalt man objektive Kriterien, mit denen man
nachvollziehbar und transparent darstellen kann, wieso eine Investition jetzt umgesetzt wird und
eine andere erst zu einem spateren Zeitpunkt. Dies gilt nicht nur fir Politik und Verwaltung,
sondern vor allem auch gegeniiber den Birgerinnen und Biirger. Es ist aus Sicht der Verwaltung
ferner eine sehr transparente und fiur alle verstandliche Moglichkeit, mit den begrenzten
finanziellen Ressourcen umzugehen.

Daher ist die Verwaltung davon Uberzeugt, dass das vorgeschlagene Verfahren der
Investitionspriorisierung den richtigen Weg darstellt, um in Zukunft mit den vorhandenen Mitteln
bestmoglich zu arbeiten.



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2023/159

Das vorgeschlagene Modell der Investitionspriorisierung wird bereits von anderen Verwaltung in der
Praxis erfolgreich angewandt.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Alternativ konnte man auch weiterhin ohne Investitionspriorisierung arbeiten.

In diesem Falle ware zu beflirchten, dass Haushalte vom Innenministerium nicht mehr genehmigt
werden, weil die Gesamtsumme der moglichen Investitionszahlungen im beschlossenen Haushalt zu
hoch ist. Dies bedeutet zu aller erst, dass die Stadt keinen Haushalt hat und neue MaBnahmen bis
zur Genehmigung nicht begonnen werden durfen. Gegebenenfalls musste der Rat erneut Uber einen
geanderten Haushaltsentwurf beraten und spater beschlieBen, was zu weiteren Verzogerungen
fuhrt.

Nachtraglich MaBnahmen wieder aus dem Haushalt zu nehmen bzw. dann ggf. auf die Zukunft zu
verschieben, ohne ein transparentes System zu haben, birgt auch immer die Gefahr, dass sich
diejenigen MaBnahmen durchsetzen, die den aktivsten und besten (und lautesten) Fursprecher oder
Fursprecherin haben. Andere MaBnahmen, die evtl. auch sehr wichtig sind, konnten dann ins
Hintertreffen geraten. Auch den Burgerinnen und Birgern kann man ohne transparentes System nur
schwer erklaren, wieso man sich so entschieden hat.

Inwieweit dadurch auch finanzielle Nachteile flir die Stadt Wedel entstehen, kann nicht
abgeschatzt werden. Wenn durch die Verzogerung von MaBnahmen durch erst spater genehmigte
Haushalte Handwerker nicht mehr an ihre Angebote gebunden sind, besteht aber zumindest die
Gefahr, dass ein Projekt teurer als geplant wird.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [Jja X nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [ teilweise X nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: [ja X nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Ergebnisplan
Ertrage / Aufwendungen 2024 alt | 2024 neu 2025 2026 2027 2028 ff.
in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*
Aufwendungen*
Saldo (E-A)

Investition 2024 alt | 2024neu | 2025 | 2026 | 2027 2028 ff.
in EURO

Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
Saldo (E-A)

Anlage/n

Anlage 1 erste Stufe Beispielrechnung



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2023/159

Anlage 2 zweite Stufe gesetzliche Vorgabe

Anlage 3 zweite Stufe Anlagenzustand

Anlage 4 zweite Stufe fachliche Bedeutung

Anlage 5 zweite Stufe politisch-strategische Bedeutung
Anlage 6a Beispiel Umsetzung

Anlage 6b Beispiel Umsetzung

Anlage 6¢ Beispiel Umsetzung



Strategische Investitionspriorisierung

1. Bestimmung des Investitionsbudgets

- Basis sind die jahrlichen AfA

- Multiplikation mit einer 6rtlich ermittelten Reinvestitionsquote (RIQ) von 211 %

2024 2025 2026 2027 2028
AfA 5.747.100€ | 5.753.800€ | 5.756.200€| 5.761.467€| 5.766.017€
RIQ 211%

Invest.budget

12.126.381€ | 12.140.518€ | 12.145.582 € | 12.156.695€ | 12.166.295 €

INSTITUT

fiir Public Management

Invest.budget 60.735.471€
Invest.budget

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2031 2031
AfA 5.747.100 € 5.753.800€ 5.756.200 € 5.761.467 € 5.766.017 € 5.770.567 € 5.775.117 € 5.779.667 € 5.779.667 € 5.779.667 €
RIQ 211% 211%
Invest.budget | 12.126.381€ | 12.140.518<€ | 12.145.582€ | 12.156.695€ | 12.166.295 € | 12.175.896 € | 12.185.496€ | 12.195.097 € | 12.195.097 € | 12.195.097 €
Invest.budget 60.735.471€ 60.946.682 €
Invest.budget 121.682.153 €




INSTITUT

fiir Public Management

Strategische Investitionspriorisierung

2. Kriterien fiir die MaBnahmenpriorisierung

a) Erfullung gesetzlicher Vorgaben (Muss-Kriterium)

geltenden anstehende Rechtsénderungen sind nicht bertcksichtigt oder  gewahrleistet
Rechtsnormen geltende Rechtsnormen sind nur mangelhaft eingehalten
sind nicht

eingehalten




INSTITUT

fiir Public Management

Strategische Investitionspriorisierung

2. Kiriterien fir die MaBRnahmenpriorisierung

b) Anlagenzustand (fur Ersatz-Investitionsvorhaben ins Anlagevermégen)

AAG > 90% AAG > 80% AAG > 70% AAG > 60% AAG > 50% AAG < 50%

Hinweis: Der Anlagenabnutzungsgrad stellt die bilanzielle Abnutzung des Anlagevermdgens als Verhaltnis der
kumulierten AfA und der AHK dar. Ein AAG von 50% wird als bwl. Optimum angesehen, da dann bei einer RIQ von

100% das Vermdgen stabil bleibt. Anlagevermdgen mit einem AAG von deutlich tiber 50% kennzeichnet sich durch
stark erhéhte Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen aus. Zusatzlich droht ein erhebliche

Reinvestitionsbedarf. Daher sollten zum Zwecke der Sicherstellung optimaler U-I-Kosten dasjenige AV mit hoher

Anlagenabnutzung prioritar ersetzt werden.

(Dieses Kriterium kann nicht bewertet werden fiir Manahmen/Vorhaben konsumtiver Art.)



Strategische Investitionspriorisierung

INSTITUT

fiir Public Management

2. Kiriterien fiir die MaBnahmenpriorisierung

c) Fachliche Bedeutung

Vorhaben ist Vorhaben ist Vorhaben ist Vorhaben ist Vorhabenist Vorhaben hat

aus fachlicher aus fachlicher aus fachlicher aus fachlicher aus fachlicher keine
Sicht Sicht Sicht Sicht Sicht fachliche
zwingend und zwingend, wunschens- winschens- perspektivisch  Bedeutung
dringlich aber nicht wert und wert, aber relevant
dringlich dringlich nicht dringlich

Hinweis: Die fachliche Bedeutung einzelner Investitionsvorhaben wird vom Fachamt im Rahmen der jahrlichen

Haushaltsplanaufstellung bewertet.



INSTITUT

fiir Public Management

Strategische Investitionspriorisierung

2. Kriterien fiir die MaBnahmenpriorisierung

d) Strategisch-politische Bedeutung

Vorhaben Vorhaben unterstutzt einen passiven HSP Vorhaben
unterstutzt unterstutzt
aktiven HSP keinen HSP

Hinweis: Die strategische Bedeutung einzelner Investitionsvorhaben wird von der Politik im Rahmen der jahrlichen

Haushaltsplanaufstellung bewertet.



Strategische Investitionspriorisierung

INSTITUT

fiir Public Management

3. Vorgehensweise zur MaBRnahmenpriorisierung:

Verwaltung sammelt und bewertet alle MaRnahmen/Vorhaben bis zum Stichtag XX

Malsna!n?ne,' § w AAG % fachl. ” stratg. % Prioritat
Investition Bdtng Bdtng

Feuerwache| 3,5 4 1 3,5 3,20
M 2023-02 3,5 5 1 3,5 3,35
M 2023-07 3,5 4 6 1 3,95
M 2023-09 6 4 5 3,5 4,30
M2024-01 | 35 1 3 1 3,05
M2024-02 |1 | 20% 5 15% 4 15% 35 50% |_1,00 |
M 2024-03 6 6 5 6 4,60
M2024-04 3,5 2 3 6 3,20
M 2024-05 6 3 1 1 3,55




Strategische Investitionspriorisierung

INSTITUT

fiir Public Management

3. Vorgehensweise zur MaBnahmenpriorisierung:

Aus der Bewertung ergibt sich die Prioritatenfolge der einzelnen MalRhahmen/Vorhaben.

MaEna!\r-ne/ 5 o o % fachl. . stratg. % Prioeit
Investition Bdtng Bdtng

M 2024-02 5 4 35 | 100 |
M2024-01 | 35 1 3 1 3,05
Feuerwache| 3,5 4 1 3,5 3,20
M2024-04 | 35 2 3 6 3,20
mM202302 | 35 5 1 35 3,35
M2024-05 | 6 20% 3 15% 1 15% 1 50% | 355
M 2023-07 3,5 4 6 1 3,95

M 2023-09 6 4 5 3,5 4,30
M 2024-03 6 6 5 6 4,60

Hinweis: Da die MaRnahmen M2024-02 bzgl. der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (Muss-Kriterium) mit der Note 1 bewertet wurde,

ergibt sich als Prioritat auch die Note 1 (rechnerisch wére es ansonsten die Prioritat 3,37 und damit mit nachrangiger Prioritat).



INSTITUT

fiir Public Management

Strategische Investitionspriorisierung

3. Vorgehensweise zur MaBnahmenpriorisierung:

Invest.malRnahmen bis 12,6 Mio. € (bzw. RIQ 211%) werden im HH-Jahr geplant.

“ RIQ [§g

MaBnahme/ fachl. stratg. Malnahme,/ fachl. stratg.
TR § E ARG % Bdtng % Beltng % Prioritat Y T § % ARG % Btng % Bdtng b Prioritat
M 2024-02 5 4 A5 M 2024-02 5 4 35
M 2024-01 E 1 3 i 3,05 M 2024-01 a5 1 5] al 305

Feusrwache 3.5 4 1 35 3,20 Feuerwache | 3.5 4 1 35 3,20
M 2024-04 35 2 3 6 3,20 —————— e P
M2023-02 | 35 5 1 35 3,35 e s ]
M 2024-05 [ 0% 3 15% 1 15% il 505 3,55 el sl = i = Sipinl—
M 2023-07 3= 4 L] i 3,95 el Gl hyl——
M 2023-09 ] 4 5 EiE 4,30 i
M 2024-03 3 3 5 & 4,60 Y

Durchschnittl. AfA pro Jahr = 6 Mio. € 2 RIQ 211% = 12,6 Mio. €
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der Stadt Wedel (Parkgebiihrenverordnung)

hier: Vorlage gem. § 55 Abs. 3 LVwWG




Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2023/106

Inhalt der Mitteilung:
Inhalt

Der Blrgermeister legt gem. § 55 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz die Stadtverordnung uber
Parkgebiihren auf offentlichen Verkehrsflachen der Stadt Wedel (Parkgebiihrenverordnung) dem Rat
vor.

Ziele

Der Rat der Stadt Wedel hat in seiner Sitzung am 11.5.2023 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
die Einfihrung / Erhohung von Parkgeblihren im gesamten Stadtgebiet beschlossen.

Darstellung des Sachverhaltes

Dem o.a. Auftrag des Rates entsprechend wurde die Parkgebiihrenverordnung tiberarbeitet und dem
Rat am 28.9.2023 vorgelegt. Im Rahmen dieser Beteiligung an dem Verwaltungsverfahren war der
uberwiegende Teil der Fraktionen gegen einen Wegfall der sog. Brotchentaste im Bereich der
BahnhofstraBe. Ziel dieser MaBnahme waren Mehreinnahmen von ca. 20.000 €.

Aus der Fraktion Die Grinen kam die Anregung, nicht nur in dem Bereich ParnaBparkplatz,
Strandweg, Schulauer Str. zwischen Strandweg und Strandbaddamm sowie im Strandbaddamm die
Gebuhren auf 2 € / Std. zu erhohen, sondern dies auch auf den Parkplatzen Im Haacken und
Elbmarschen zu tun. Hier ist in der ursprunglichen Verordnung nur eine Erhohung auf 1,50 € / Std.
vorgesehen gewesen.

Die Prufung einer Erweiterung gebiihrenpflichtiger Bereiche im Stadtgebiet folgt noch, genauso wie
die Bearbeitung des Themas Anwohnerparken. Hierbei werden auch die Kaufleute beteiligt.

Begriundung der Stadtverordnung

Die Verwaltung folgt den Einlassungen aus der Mitte des Rates und behalt die kostenlose
Kurzparkmoglichkeit, die sog. Brotchentaste, im bisherigen Bereich bei.

Die unterschiedlichen Gebuhrenhohen im Bereich um den Strandweg und auf den Parkplatzen Im
Haacken und Elbmarschen waren ein Ergebnis der Abwagung der Verwaltung. Es soll vermieden
werden, dass Besucherinnen und Besucher aufgrund der Hohe der Geblihren noch haufiger in
Wohnbereiche wie den SchloBkamp, die HafenstraBe oder die kleine ElbstraBe ausweichen. Ob in
diesen WohnstraBen ein erganzendes Anwohnerparken zielfuhrend sein kann, wird in der weiteren
Bearbeitung zu klaren sein. Im Rahmen der Kontrolle der gebuhrenpflichtigen Bereiche wird es
personell kaum moglich sein, die Wohnbereiche zu kontrollieren.

Fur die weitere Bearbeitung ist ein Meinungsbild der jeweiligen Fraktionen flr die Verwaltung
hilfreich um eine zielfiihrende Bearbeitung vornehmen zu kénnen. Es wird daher um AuBerungen
zum Protokoll oder an die Verkehrsbehorde gebeten. Dabei geht es u.a. um mogliche Ausweitungen
der Gebuhrenpflicht in StraBen die an die BahnhofstraBe grenzen, die Erhebung von Gebuhren in
der Altstadt sowie auf Parkplatzen im Stadtgebiet. Eine Ausweitung ist frilhestens ab 2025 maoglich,
da die flir 2024 geplanten Mittel im Haushalt gestrichen worden sind.

Das Thema Anwohnerparken wird nach der Anderungen der StVO, bearbeitet. Zurzeit haben einige
Bundeslander die Beratungen im Bundesrat gestoppt.

Darstellung der Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die Alternativen wurden in der urspriinglichen Parkgeblihrenverordnung umgesetzt. Der Verzicht
auf die Mehreinnahmen durch die Beibehaltung der Brotchentaste fuhrt zu Mindereinnahmen von
ca. 20.000 €.

Folgt die Parkgeblihrenverordnung der Anregung flir die Parkplatze Elbmarschen und Im Haacken
werden Mehreinnahmen von geschatzt ca. 20.000 €. Es ware damit ein Ausgleich der
Mindereinnahmen durch die Beibehaltung der Brotchentaste moglich.

Anlage/n
1 Parkgebtihren VO



Stadtverordnung
Uber Parkgebiihren auf 6ffentlichen Verkehrsflachen der Stadt Wedel
(Parkgebiihrenverordnung)

Aufgrund § 6 a Abs.6 des StraBenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
5. Marz 2003 (BGBL. | S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21.
November 2023 (BGBL. 2023 | Nr. 315) geandert worden ist, in Verbindung mit § 1 der
Landesverordnung uber Parkgebuhren vom 12. April 1990 (GVOBL. S. 264) wird nach
Vorlage in der Ratsversammlung am 25.01.2024 folgendes verordnet:

§1

Allgemeines

(1) Soweit das Parken auf offentlichen Verkehrsflachen im Bereich der Stadt Wedel nur mit
giiltigem Parkschein aus einem Parkscheinautomaten oder iiber den bargeldlosen
Zahlverkehr zulassig ist, werden Gebiihren nach MaRgabe dieser Parkgebiihrenverordnung
erhoben.

(2) Die Zahlung kann durch elektronische Einrichtungen und Vorrichtungen im Sinne des

§ 13 Absatz 3 der StraBenverkehrsordnung vom 6. Marz 2013 (BGBL. | S. 367), zuletzt durch
Artikel 11 der Verordnung vom 20. Juli 2023 (BGBL. 2023 | Nr. 199) geandert worden ist,
erfolgen, sofern das entsprechende System zur Entrichtung der Parkgebuhren und zur
Uberwachung der Parkzeit fiir den jeweiligen Stellplatz und das parkende Fahrzeug
eingerichtet und funktionsfahig ist.

(3) Um die Nutzung des Parkraumes auf offentlichen Verkehrsflachen durch eine maoglichst
groBe Anzahl von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu gewahrleisten,

werden die Gebihren entsprechend der Lage und dem Wert des Parkraumes in
unterschiedlicher Hohe festgesetzt.

§2
Geltungsbereich

(1) Diese Parkgebiihrenverordnung gilt flir die Bereiche Innenstadt und Elbe.

(2) Der Bereich Innenstadt umfasst folgende StraBen:

1. Bahnhofstrahe

2. Rathausplatz, einschlieBlich der oberirdischen Parkplatze am ZOB
3. Parkplatz Gorch-Fock-Platz

4. Gorch-Fock-StraBe bis zum Gorch-Fock-Parkplatz

5. Beim Hoophof

6. FeldstraBe zwischen Muhlenweg und BahnhofstraBe

7. Parkplatz Spitzerdorfer Markt



8. SpitzerdorfstraBe zwischen BahnhofstraBe und FeldstraBe
9. Rosengarten

10. Muhlenstrale

(3) Der Bereich Elbe umfasst folgende StraBen
1. Strandweg
2. Schulauer Strafe vom Strandweg bis zum Strandbaddamm
3. Parkplatz ParnafstraBe
4. Parkplatz Elbmarschen
5. Parkplatz Im Haacken

6. Strandbaddamm

(4) Die Gebuhrenpflicht besteht im Bereich Innenstadt montags bis freitags in der Zeit
von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr, samstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Auf den
Parkflachen im Bereich Elbe besteht die Gebiihrenpflicht montags-sonntags in der Zeit
von 9.00-20.00 Uhr.

§3
Hohe der Parkgebiihr

(1) Die Parkgebihren werden im Bereich Innenstadt wie folgt festgesetzt:
In der BahnhofstraBe, den Parkflachen am Rathausplatz (ausgenommen ZOB), in der

MuhlenstraBe sowie in der StraBe Rosengarten wird fur die ersten 15 Minuten keine
Gebuhr erhoben.

Danach je angefangene 30 Minuten 0,50 €.

Im Ubrigen Bereich werden fir

die ersten 30 Minuten 0,50 €,

fur die danach folgenden 2 Std. pro angefangene Std. 0,50 € und

fur jede weitere angefangene Std. 1,00 € erhoben.

(2) Die Parkgebiihren werden im Bereich Elbe wie folgt festgesetzt:
Je angefangene 30 Minuten 1,00 €

Auf den Parkplatzen Elbmarschen und Im Haacken kann auch eine Tagesnutzung
gegen eine Gebuhr von 8,00 € erfolgen.

(3) Fur nicht genutzte Parkzeit werden keine Gebuhren erstattet.



§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.03.2024 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Stadtverordnung Uber die Parkgeblihren der Stadt Wedel vom
25.02.2022 auBer Kraft.

Wedel, den

Stadt Wedel
Der Birgermeister

Gernot Kaser



	Bekanntmachung
	Ö Top 6 BV/2023/165-3 Vorlage
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Vorlage
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage  1 Anlage1_strategische Ziele ab 2024
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage  2 Anlage2_KennzahlenHF1
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage  3 Anlage2_KennzahlenHF2
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage  4 Anlage2_KennzahlenHF3
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage  5 Anlage2_KennzahlenHF4
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage  6 Anlage2_KennzahlenHF5
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage  7 Anlage2_KennzahlenHF6
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage  8 Anlage2_KennzahlenHF7
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage  9 Anlage2_KennzahlenHF8
	Ö Top 7 BV/2023/158--1 Anlage 10 Anlage3_ZeitundAufgabenplanung
	Ö Top 8 BV/2023/159 Vorlage
	Ö Top 8 BV/2023/159 Anlage  1 Anlage1_ersteStufe_Beispielrechnung
	Ö Top 8 BV/2023/159 Anlage  2 Anlage2_zweiteStufe_gesetzlicheVorgaben
	Ö Top 8 BV/2023/159 Anlage  3 Anlage3_zweiteStufe_Anlagenzustand
	Ö Top 8 BV/2023/159 Anlage  4 Anlage4_zweiteStufe_fachlicheBedeutung
	Ö Top 8 BV/2023/159 Anlage  5 Anlage5_zweiteStufe_politischstrategischeBedeutung
	Ö Top 8 BV/2023/159 Anlage  6 Anlage6a_BeispielUmsetzung
	Ö Top 8 BV/2023/159 Anlage  7 Anlage6b_BeispielUmsetzung
	Ö Top 8 BV/2023/159 Anlage  8 Anlage6c_BeispielUmsetzung
	Ö Top 9.1 MV/2023/106 Vorlage
	Ö Top 9.1 MV/2023/106 Anlage  1 Parkgebühren VO

